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 Veröffentlicht am 17.10.2001

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

KommStG 1993 §3 Abs3;

KStG 1988 §2;

Rechtssatz

Der Gesetzeszweck der Besteuerung von Betrieben gewerblicher Art einer Körperschaft des ö7entlichen Rechtes

besteht nach einhelliger Au7assung in der Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen zu privaten

Wirtschaftseinheiten, indem durch die Besteuerung der von Körperschaften ö7entlichen Rechtes geführten Betriebe

im Sinne einer Wettbewerbsneutralität der Besteuerung eine Gleichbehandlung solcher Betriebe mit privaten

Unternehmen bewirkt werden soll.
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